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41416 Gemeindenr. (z.B. 41018)

2026 Jahr

wva       wva

1.999 1.999 das sind: 100,00%

nein ja/nein

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Summe Anlagen Verwaltung Summe Summe Summe Summe Summe Summe

1. 235.652 201.070 34.582 242.731 250.834 255.604 259.851 264.468 267.673

1.1
2.814 779 2.035 2.995 3.305 3.305 3.305 3.305 3.305

1.2

28.328 0 28.328 36.824 38.951 40.190 41.072 42.054 41.718

1.3 29.323 26.068 3.255 27.519 29.896 29.896 29.896 29.896 29.896

1.4 1.209 1.077 132 1.858 1.633 1.629 1.629 1.629 1.629

1.5
168.254 168.254 0 167.400 170.700 174.200 177.600 181.200 184.800

1.6
5.724 4.892 832 6.135 6.349 6.384 6.349 6.384 6.325

1.7
0 0 0 0 0 0 0 0

2. 25.094 23.194 1.900 23.209 22.149 21.388 21.037 21.040 17.309

2.1 19.382 18.678 704 18.306 18.198 17.400 17.210 17.173 13.606

2.2 4.516 4.516 0 3.369 2.364 2.364 2.164 2.164 1.964

2.2.1 275 275 0 269 264 264 264 264 264

2.2.2
4.241 4.241 0 3.100 2.100 2.100 1.900 1.900 1.700

2.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.4
1.196 0 1.196 1.534 1.587 1.624 1.663 1.703 1.739

3. -12.065 -11.883 -182 -12.167 -12.302 -12.106 -12.020 -12.020 -5.824

3.1

-4.258 -4.103 -155 -5.477 -5.519 -5.441 -5.369 -5.369 -3.390

3.2

-7.807 -7.780 -27 -6.690 -6.783 -6.665 -6.651 -6.651 -2.434

248.681 212.381 36.300

36.300

248.681 248.681 253.773 260.681 264.886 268.868 273.488 279.158

4. 245.931 296.488 269.189 274.291 279.592 284.894 291.232

4.1 233.720 283.600 256.800 261.900 267.200 272.500 277.900

4.2

12.211 12.888 12.389 12.391 12.392 12.394 13.332

5.

5.1 94.470 94.319 92.825 92.825 92.825 92.825 92.825

5.2 100,00%

6.

2,50 2,55 2,67 2,72 2,76 2,81 2,86

6.1 98,89% 116,83% 103,26% 103,55% 103,99% 104,17% 104,33%

7.

7.1. 0 0 0 0 0 0 0

7.2. 231.980 280.500 256.300 261.400 266.700 272.000 277.400

7.3. 0 0 0 0 0 0 0

7.4. 446 500 500 500 500 500 500

7.5.
11.167 11.200 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300

7.6. 0 0 0 0 0 0 0

7.7. 243.593 292.200 269.100 274.200 279.500 284.800 290.200

8.

8.1. 256.557 242.000 247.800 253.900 258.100 261.900 264.400

8.2. 3.621 4.100 4.600 4.800 4.800 5.000 5.100

8.3. 4.241 3.400 2.100 2.100 1.900 1.900 1.700

8.4. 264.419 249.500 254.500 260.800 264.800 268.800 271.200

9. 2,80 2,65 2,74 2,81 2,85 2,90 2,92

10. 92% 117% 106% 105% 106% 106% 107%

11. 2,46 2,98 2,77 2,82 2,88 2,94 2,99

12. -20.826 42.700 14.600 13.400 14.700 16.000 19.000

13. 2,27

Anmerkungen: 14.

PlanwerteVoranschlag

Auflösung Subventionen (Investitionszuschüsse Bund, Land 

Gemeinden), Gemeinde -

Korrektur Anlagenabschreibung, Gemeinde; Konten: 8130 -8134;

Auflösung Beiträge von Privaten (Investitionszuschüsse), Gemeinde -

Korrektur Anlagenabschreibung, Gemeinde; Konten: 8135 - 8139

Gesamtkosten nach Umlage Verwaltung

Istwerte Rechnungsabschluss 2024

Betriebskosten

Kapitalkosten

2024

zumutbare Gebührenhöhe des Landes je m³ 

Liquiditätsergebnis / Saldo (Z. 7.7 minus Z. 8.4.)

Personen,  davon angeschlossen:

Marktgemeinde Riedau

Auszahlungen 

Sonstige Einzahlungen / Zählermieten; + Vergütungen; Konten: 808; 

810; 8525 - 8529, 816; 827; 828; 829000-829899; 816x99

Allgemeine Angaben

Anschlussgrad [%]

LIQUIDITÄTSPLANUNG

Summe der Einzahlungen

Benützungsgebühren aus Pauschalbezug; Konten 8522

Kalkulatorische Anlagenabschreibung; Konten 680, 681;

        Eigenkapitalzinsen; berechnetes Feld

        Fremdkapitalzinsen; Konten 650x; 651x; (Ansatz Wasser, 

        Abwasser, Kläranlage) 

Sonstige kalkulatorische Kosten; berechnetes Feld; Pensionen: 7511; 

752; 756;

Errechnete Benützungsgebühr lt. Gebührenordnung je m³

Auszahlungsdeckungsgrad 

Berechnetes Ergebnis; Auszahlungen je  m³ in Euro

Tilgungen; Konten 346; 340; 341; 344;

tatsächlich bezahlte Fremdkapitalzinsen; Konten 650; 651;

Summe der Auszahlungen

Saldo Z. 1. (Summe der Betriebsausgaben)

+ Vergütungen (720x99)

Bereitstellungsgebühren (für unbebaute Grundstücke); Konten 8523

Gebührenkalkulation Wasserversorgung des Jahres 2026

Mitglied bei einem Wasserverband:

Einwohnerzahl mit Hauptwohnsitz per 01.07.2025:

Kalkulatorische Zinsen

Material- und Stoffkosten; Konten: 1xx; 4xx (ohne 413) ; 

Maschinenkosten-Bauhof

Personalkosten inkl. Kosten der polit. Organe; Konten: 5xx; 721; 724; 

753; Bauhof-Personalkosten; Verwaltungspersonalkosten;

Umlage Verwaltungskosten

Kalkulatorische Wagnisse; berechnetes Feld

Leistungen durch Dritte; Konten: 4800-4804; 61x; 728;

Energiekosten; Konten: 60x; 

Kosten für Wasserbezug von Dritten; Konten 413;

(nur Ansatz Wasser, sonst unter Pos. 1.1 ausweisen)

Sonstige betriebliche Kosten; Konten: 62x-64x; 659; 67x; 69x;700; 

729000-729899; 710; 711; 705; 725; 726; 764;

Vorschreibung Verbandsanteil;

Konten 7200 - 7204 ohne 720x99

Kostenauflösung / Kostenkorrektur

Gesamtkosten vor Umlage Verwaltung

Investitionszuschüsse / Finanzierungszuschüsse; Konten 86x; 

Zinsenzuschüsse 8602xx; Tilgungszuschüsse 3002xx;

Laufende Erlöse; 8520  - 8524

Erlöse

Laufende Erlöse von Dritten; 808; 8525 - 8529;  829000 - 829899; 

8602xx; 810 - 812; 814; 816 (ohne Vergütungen) - 819 ; 823; 827; 

828; 860; 863; 868;

Grundgebühren; Konten 8520

Benützungsgebühren; Konten 8521

verrechnete Wassermenge [m³]

Berechneter kostendeckender Wasserpreis [Euro/m³]

((E35 minus E40) / E43) 

Kostendeckungsgrad [%] 

Aufteilung der Einzahlungen



Wasser

zumutbare Höhe lt. VA-Erlass 2026 2025 2024 2023 2022

(exkl. Ust) 2,35 2,27 2,27 1,67 1,67

eingehobene Höhe offen? 2,36 2,27 1,67 1,56

2025 3,60 %-Erhöhung

          fixer Betrag LAND OÖ.  +10% (HAF)

alten Werte neuba ab 2026

                                      

                              

3,6 %                                       

Indexwert                                            

                                           

                                      

                                           

alten Werte neu ab 2025

Zähler klein                        

Zähler groß                        

Abwasser

zumutbare Höhe lt. VA-Erlass 2026 2025 2024 2023 2022

(exkl. Ust) 5,29 5,11 5,11 4,11 4,11

eingehobene Höhe offen? 4,11 4,11 4,11 3,89

2025 3,61 %-Erhöhung

          fixer Betrag LAND OÖ.  +0% (HAF)

alten Werte neu ab 2026

                                      

                      

3,61 %                                       

                                           

Indexwert                                       

                                      

                                           

Erhöhung aufgrund Preissteigerung HTI im 

Jahr 2025

G:\Daten\g41416u02\DOCUMENTS_LocalEditing\Berechnung Erhöhungen Wasser u. Abwasser (1)
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 VERORDNUNGSBLATT 
DER MARKTGEMEINDE RIEDAU  

Jahrgang 2025 Ausgegeben am xx. Dezember.2025 www.ris.bka.gv.at 

Nr. 5 Verordnung: Wassergebührenordnung 

 
 

Verordnung 

des Gemeinderats der Marktgemeinde Riedau vom 12. Dezember 2025 mit der eine 
Wassergebührenordnung für die Wasserversorgungsanlage Riedau erlassen wird. 
(Wassergebührenordnung) 

Aufgrund des OÖ. Interessentenbeiträge-Gesetz 1958, LGBI. Nr. 28 idgF. LGBl.Nr. 55/1968 und 57/1973, 
und des § 17 Abs. 3 Z. 4 des Finanzausgleichsgesetzes 2024, BGBl. I Nr. 168/2023, jeweils in der geltenden 
Fassung, wird verordnet: 

§ 1 

Anschlussgebühr 

Für den Anschluss von Grundstücken an die gemeindeeigene, öffentliche Wasserversorgungsanlage der 
Marktgemeinde Riedau (im folgenden Wasserversorgungsanlage) wird eine Wasseranschlussgebühr 
erhoben. Gebührenpflichtig ist der Eigentümer der angeschlossenen Grundstücke, im Fall des Bestehens 
von Baurechten der Bauberechtigte. 

§ 2 

Ausmaß der Anschlussgebühr 
(1) Die Wasseranschlussgebühr beträgt für bebaute Grundstücke 19,57 Euro pro Quadratmeter der  
Bemessungsgrundlage nach Abs. 2, mindestens aber  2.935,00 Euro 
(2) Die Bemessungsgrundlage für bebaute Grundstücke bildet bei eingeschossiger Bebauung die 
Quadratmeteranzahl der bebauten Grundfläche, bei mehrgeschossiger Bebauung die Summe der bebauten 
Fläche der einzelnen Geschosse jener Bauten, die einen unmittelbaren oder mittelbaren Anschluss an die 
Wasserversorgungsanlage aufweisen. Bei der Berechnung ist auf die volle Quadratmeteranzahl 
abzurunden. Dachräume sowie Dach- und Kellergeschosse werden nur in jenem Ausmaß berücksichtigt, 
als sie für Wohn-, Geschäfts- oder Betriebszwecke benützbar ausgebaut sind.  

a) Zur Bemessungsgrundlage zählen auch freistehende, angebaute Kellergaragen. 

b) Gewerblich genützte Garagen zählen zur Bemessungsgrundlage. 

c) Nebengebäude zählen zur Bemessungsgrundlage. 

d) Werden Milchkammern, Futterküchen, Wirtschaftsräume, Kühlräume sowie Verarbeitungsräume 
für Fleisch- und Milchprodukte eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebes aus der 
Wasserversorgungsanlage versorgt, so sind diese in die Bemessungsgrundlage einzubeziehen. 

e) Wird zusätzlich der Wirtschaftstrakt eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebes aus der 
Wasserversorgungsanlage versorgt, zählen zur Bemessungsgrundlage zusätzlich 10 % der 
bebauten Grundfläche des Wirtschaftstraktes unter der Annahme der eingeschossigen Bebauung. 

f) Kellerbars, Saunen, Waschküchen und Hobbyräume zählen zur Bemessungsgrundlage. 

g) Für Schwimmbecken ist eine Pauschale in Höhe von 728,05 Euro zu berechnen. 

h) Überdachte Schwimmbecken zählen zur Bemessungsgrundlage. 
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Abschläge: 

a) Für gewerbliche genutzte Flächen: 50 % Abschlag von der Bemessungsgrundlage. 

b) Für Kellergaragen und alle sonstigen Bauten (landwirtschaftliche Nebengebäude, Hütten, 
Garagen, Carport, Schutzdächer, Terrassen, Wintergärten, bzw. Bauwerke, welche zuvor 
genannten vergleichbar sind): 80 % Abschlag von der Bemessungsgrundlage gewährt.  

c) Für öffentliche Schulen, Kindergärten und Verwaltungsbehörden: 50 % Abschlag von der 
Bemessungsgrundlage. 

Zuschläge: 

a) Für betriebliche Autowaschanlagen: 20 % Zuschlag zur Bemessungsgrundlage. Grundlage für 
die Berechnung der Bemessungsgrundlage bzw. des Zuschlags bildet der für diese Waschanlage 
benützte Gebäudeteil. Werden Freiflächen für Waschanlagen verwendet, ist das tatsächliche 
Grundausmaß heranzuziehen. 

b) Für Gast- und Schankgewerbebetriebe einschließlich Kaffeehäuser: 50 % Zuschlag zur 
Bemessungsgrundlage. 

c) Für Fleischhauereibetriebe/Schlächtereien/Wäschereien: 50 % Zuschlag zur 
Bemessungsgrundlage. 

 

(3) Für angeschlossene unbebaute Grundstücke ist die Mindestanschlussgebühr Abs. 1 zu entrichten. 

(4) In allen Fällen, in denen für ein Grundstück mehr als ein Anschluss an die Wasserversorgungsanlage 
geschaffen wird, ist für jeden weiteren Anschluss ein Zuschlag im Ausmaß von 100 % der 
Mindestanschlussgebühr gemäß Abs. 1 zu entrichten. 

(5) Bei nachträglichen Abänderungen der angeschlossenen Grundstücke ist eine ergänzende 
Wasseranschlussgebühr zu entrichten, die im Sinne der obigen Bestimmungen mit folgender Maßgabe 
errechnet wird: 

a) Wird auf einem unbebauten Grundstück ein Gebäude errichtet, ist von der ermittelten 
Wasseranschlussgebühr die nach dieser Gebührenordnung für das betreffende unbebaute 
Grundstück sich ergebende Wasseranschlussgebühr abzusetzen, wenn für den Anschluss des 
betreffenden unbebauten Grundstückes vom Grundstückseigentümer oder dessen Vorgänger 
bereits einen Wasseranschlussgebühr oder ein Entgelt für den Anschluss an die 
Wasserversorgungsanlage entrichtet wurde. 

b) Tritt durch die Änderung an einem angeschlossenen bebauten Grundstück eine Vergrößerung der 
Berechnungsgrundlage gemäß Abs. 2 ein (insbesondere durch Zu- und Umbau, bei Neubau nach 
Abbruch, bei Änderung des Verwendungszweckes sowie Errichtung eines weiteren Gebäudes), ist 
die Wasseranschlussgebühr in diesem Umfang zu entrichten, sofern die der 
Mindestanschlussgebühr entsprechenden Fläche überschritten wird. 

c)  Eine Rückzahlung bereits entrichteter Wasseranschlussgebühren aufgrund einer Neuberechnung 
nach diesem Absatz findet nicht statt. 

 

§ 3 

Vorauszahlung auf die Wasseranschlussgebühr 

(1) Der zum Anschluss an die Wasserversorgungsanlage verpflichtete Gebührenpflichtige gemäß § 1 hat 
auf die nach dieser Wassergebührenordnung zu entrichtende Wasseranschlussgebühr eine Vorauszahlung 
zu leisten. Diese beträgt 80 % jenes Betrages, der unter Zugrundelegung der Verhältnisse im Zeitpunkt der 
Vorschreibung der Vorauszahlung als Wasseranschlussgebühr zu entrichten wäre. 

(2) Die Vorauszahlung ist nach Baubeginn der Wasserversorgungsanlage bescheidmäßig vorzuschreiben 
und ist innerhalb eines Monats nach Zustellung dieses Bescheides fällig. 
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(3) Ergibt sich bei der Vorschreibung der Wasseranschlussgebühr, dass die von dem betreffenden 
Gebührenpflichtigen bereits geleistete Vorauszahlung die vorzuschreibende Wasseranschlussgebühr 
übersteigt, so hat die Gemeinde den Unterschiedsbetrag innerhalb von zwei Wochen ab der Vorschreibung 
der Wasseranschlussgebühr von Amts wegen zurückzuzahlen.  

(4) Ändern sich nach Leistung der Vorauszahlung die Verhältnisse derart, dass die Pflicht zur Entrichtung 
einer Wasseranschlussgebühr voraussichtlich überhaupt nicht entstehen wird, so hat die Gemeinde die 
Vorauszahlung innerhalb von vier Wochen ab der maßgeblichen Änderung, spätestens aber innerhalb von 
vier Wochen ab Fertigstellung der Wasserversorgungsanlage, verzinst mit 4 % pro Jahr ab Leistung der 
Vorauszahlung, von Amts wegen zurückzuzahlen. 

 

§ 4 

Wasserbenützungsgebühren 

(1) Der Gebührenpflichtige gemäß § 1 hat eine vierteljährliche Wasserbenützungsgebühr zu entrichten. 

(2) Für die Abgeltung der vom tatsächlichen Wasserverbrauch unabhängigen Kosten wird eine 
Grundgebühr je Anschluss, bei Häusern mit mehreren Wohneinheiten je angefangenen Wohneinheit 
festgesetzt. Diese Grundgebühr beträgt jährlich je angeschlossenem Haushalt (auch Zweitwohnsitz), 
Gewerbebetrieb (ausgenommen Einzelunternehmen), öffentlicher Bau etc.  28,34 Euro 

(3) Zusätzlich wird eine verbrauchsabhängige Gebühr eingehoben. Diese beträgt 2,36 Euro pro 
Kubikmeter des aus der Wasserversorgungsanlage bezogenen Wassers, zu dessen Messung ein 
Wasserzähler einzubauen ist. Wenn dieser unrichtig anzeigt oder ausfällt, ist die verbrauchte Wassermenge 
zu schätzen. Bei der Schätzung ist insbesondere auf den Wasserverbrauch Rücksicht zu nehmen. 

(4) Soweit Wasserzähler in Objekte nicht eingebaut sind, ist eine Wassergebührenpauschale 
(Bauwasserpauschale) zu entrichteten. Diese beträgt halbjährlich für Grundstücke, auf denen eine 
Baulichkeit errichtet wird, je Quadratmeter der sich aus den baubehördlich genehmigten Bauplänen 
ergebenen Bemessungsgrundlage im Sinne des § 2 Abs. 2 0,52 Euro 

(5) Der Gebührenpflichtige hat für die Beistellung des Wasserzählers eine jährliche Zählergebühr in Höhe 
von  15,40 Euro (Zähler klein mit 4 m³) und 

 38,80 Euro (Zähler groß mit 16 m³) 

pro Zähler zu entrichten. 

 

§ 5 

Bereitstellungsgebühr 

(1) Für die Bereitstellung der Wasserversorgungsanlage wird für angeschlossene, aber unbebaute 
Grundstücke eine jährliche Wasserbereitstellungsgebühr in der Höhe von 36,05 Euro für 1.000 m² und für 
angefangene weitere 100 m² 3,61 Euro erhoben. Gebührenpflichtig ist der Eigentümer des an die 
Wasserversorgungsanlage angeschlossenen, jedoch unbebauten Grundstücks. 

 

§ 6 

Entstehen des Abgabenanspruches und Fälligkeit  

(1) Die Verpflichtung zur Entrichtung der Wasseranschlussgebühr entsteht mit Ablauf des Monats, in dem 
die Herstellung des Anschlusses des Grundstückes an die Wasserversorgungsanlage erfolgt. Geleistete 
Vorauszahlungen nach § 3 sind zu jenem Wert anzurechnen, der sich aus der Berücksichtigung der in 
Quadratmetersatz eingeflossenen Preissteigerungskomponente gegenüber dem zum Zeitpunkt der 
Vorschreibung der Vorauszahlung kalkulierten Quadratmetersatz ergibt. 

(2) Der Gebührenpflichtige hat jede Änderung, durch die der Tatbestand der ergänzenden Anschlussgebühr 
gemäß § 2 Abs. 5 erfüllt wird, der Abgabenbehörde binnen einem Monat nach Vollendung dieser Änderung 
schriftlich zu melden. Der Abgabenanspruch hinsichtlich der ergänzenden Anschlussgebühr entsteht mit 
dieser Meldung an die Abgabenbehörde. Unterbleibt eine solche Meldung, so entsteht der 
Abgabenanspruch mit dem Zeitpunkt der erstmaligen Kenntnisnahme der durchgeführten Änderung durch 
die Abgabenbehörde. 
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(3) Die Verpflichtung zur Entrichtung der Bereitstellungsgebühr gemäß § 5 entsteht mit Ablauf des Monats, 
in dem die Herstellung des Anschlusses des Grundstücks an die Wasserversorgungsanlage erfolgt. 

(4) Die Wasserbenützungsgebühr und die Bereitstellungsgebühr sind vierteljährlich, und zwar jeweils am 
15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November eines jeden Jahres zu entrichten, wobei im November 
die jährliche Endabrechnung mittel Zählerablesung erfolgt. 

 

§ 7 

Umsatzsteuer 

Zu den Gebühren wird die gesetzliche Umsatzsteuer hinzugerechnet. 

 

§ 8 

Jährliche Anpassung 

Die Gebühren können vom Gemeinderat jährlich im Rahmen des Gemeindevoranschlages angepasst 
werden. 

 

§ 9 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt mit 01. Jänner 2026 in Kraft. Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die 
Verordnung vom 06. Dezember 2024 außer Kraft. 

 

 
Der Bürgermeister: 

Markus Hansbauer 
 


